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Vollzitat:

"Gesetz zu dem Protokoll vom 3. Juni 1971 betreffend die Auslegung des Übereinkommens
vom 29. Februar 1968 über die gegenseitige Anerkennung von Gesellschaften und
juristischen Personen durch den Gerichtshof vom 14. August 1972 (BGBl. 1972 II S. 857)"

Fußnote

Textnachweis ab: 18. 8.1972

Art 1 

Dem in Luxemburg am 3. Juni 1971 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten
Protokoll betreffend die Auslegung des Übereinkommens vom 29. Februar 1968 über
die gegenseitige Anerkennung von Gesellschaften und juristischen Personen durch den
Gerichtshof wird zugestimmt. Das Protokoll wird nachstehend veröffentlicht.

Art 2 

In dem Beschluß, mit dem die Auslegungsfrage dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung
vorgelegt wird, ist die auszulegende Vorschrift zu bezeichnen sowie die zu klärende
Auslegungsfrage darzulegen. Ferner ist der Sach- und Streitstand, soweit dies zur
Beurteilung der Auslegungsfrage erforderlich ist, in gedrängter Form darzustellen.

Art 3 

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das Land Berlin die Anwendung dieses
Gesetzes feststellt.

Art 4 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Protokoll nach seinem Artikel 6 für die Bundesrepublik
Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.


